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§ 32 K-ChG Bestellung

K-ChG - Karntner Chancengleichheitsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.01.2026

(1) Die Anwaltin (Der Anwalt) fir Menschen mit Behinderung wird von der Landesregierung auf die Dauer von funf
Jahren bestellt. Eine Wiederbestellung ist méglich. Dabei finden die Abs. 2 und 3 keine Anwendung.

(2) Die Landesregierung hat die Stelle der Anwaltin (des Anwaltes) fur Menschen mit Behinderung offentlich
auszuschreiben; die in Karnten tatigen Organisationen fir Menschen mit Behinderung sind gesondert auf diese
Ausschreibung hinzuweisen. Die Ausschreibung ist auf Menschen mit Behinderung zu beschranken.

(3) Die Landesregierung hat bei der Bestellung auf das Ergebnis eines die Chancengleichheit der Bewerber
gewahrleistenden Auswahlverfahrens (Objektivierungsverfahren) Bedacht zu nehmen. Mindestens zwei Vertreter der
in Karnten tatigen Organisationen fir Menschen mit Behinderung, die reprasentativ Menschen mit Behinderung
vertreten, sind einzuladen, am Objektivierungsverfahren als Gutachter teilzunehmen.

In Kraft seit 01.03.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 32 K-ChG Bestellung
	K-ChG - Kärntner Chancengleichheitsgesetz


